
Anlage XII.

Haushaltsplan übel die V erwaltung
des Landlllmenwesens.

Aaushaltsplan
über die

Verwaltung des Mndarmenwesens

für das Rechnungsjahr

vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.
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Titel. Ginnahme.

!!,

III.

!,
II.

III.

Einnahme ans Erstattungenvon Pflege- und Prozeßkustcn
Sunune !lV

Zuschußaus Provinzialmittcln und zwar:
». aus der Dotationsrente nach dem Gesetze, betreffenddie

Ueberweisungweiterer Dotationsreuten, vom 2. Juni
1902 zur Erleichterung eigenerArmen¬
lasten (§ 5,i) ^...... 130500 Mk.

d. aus derselbenDotationsrente nach § 1
des Reglements für die Verteilung der
gemäß l; 5 Absatz 3 des genannten
Gesetzes an leistungsschwacheKreise
uud Gemeindenzu verteilendenStaats-
rentcnzu Unterstützungen für Zweckedes
Armcnwcsens .........129565 „

o. aus Provinzialabgabcn......1635 046 „
Summe für sich.

Nebenfondsfür IrrcnzwcckezugunstenBelgischerGemeinden
des RegierungsbezirksEöln ..........

Summe für sich.

Wiederholungder Einnahme.
Einnahme aus Erstattungen ...........
Zuschußaus Prouinzialmittelu ..........
Nebeufonds für IrrenzweckezugunstenBelgischerGemeinden

des RegierungsbezirksCöln ..........

Summe der Einnahme

Betrag
für das

Uechnungs-
jal»r

1911.

76 460 4!'.

1895 111

128

76 460

1895111

128

1 971 700

55

45

55

Betrag
für das

Pech««»«''
jähr

1810.

Mithin jetzt

74 260 4b

mehr

2200

856 3U

74 260
1856 ZU

7930Z0

^800

55

45
2 200

38 800

weniger
Bemerkungen.

Die Einnahme betrug im Rechnungsjahre 1907........ 79 110 Mk.
1908 ........ 74809 „
1909 ........ 75 459 „

zusammen 229 378 M.
also im Durchschuitt der drei letzten Jahre 7« 459 Ml.
oder zur Abrundung 76 460,45 Ml.

Zu II d. Nach ß I des vom 46. RheinischenProuinziallandtage beschlossenen,durch
Ministcrialerlllh vom 23. April 1906 genehmigten neuen Reglements für die Ver¬
teilung der gcmnsi § 5 Absatz3 des Gesetzesvom 2. Juni 1902 zu verwendenden
Dotationsrente sind von dem zur Unterstützung leistungsschwacherKreise und
Gemeinden zur Verfügung stehenden Betrage von 431 883,33 M. für Zweckedes
Armenwesens 30 "/» bestimmt.

Die Linnahme steht fest. Der Fonds ist im Jahre 1817 gegründet und im Jahre 1900
seitens der KöniglichenNegierung in Culn der Verwaltuug des Prouinzinluerbandes
übergeben worden. Aus den Ertragnissen werden bestimmungsgemasian Gemeinden
des Bergischen Landes Beiträge zu den Kosten der Irrenpflege gezahlt. (Vgl.
Titel V der Ausgabe.)

Der Fonds besteht aus 3450 Mt. preußischer Konsols und eine», bei der
Lllndesbant angelegten 3°/°igen Depositum im Betrage von 260 Mk.
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Titel.

1.

!!

III.

IV.

V,

Nr. Ausgabe.

Unterstützungenan lcistnngsschwachc Gemeinden für Zwecke
des Armenwcscnsauf Grund des neuen Dotationsgesctzes
vom 2. Juni 1902.............

Beihilfen an unvermögende Ortsarmcnvcrbäudcauf Grund des
8 36 des PreußischenAusführnngsgesetzcsvom 8. März
1871 zum Reichsgesetzüber den Uuterstützmigswohnsitz..

Summe Titel I.

Zahlungen für landarme Personen an Ortsarmeiwervändc,
Pflegeaustaltenusw. und zur Abrunduug ......

Summe fiir sich.

Ausgabe ans Grund des Gesetzes, betreffenddie Unfallfür-
sorgefür Gefangenevom 30. Juni 1900 .....

Summe für sich.

Zur Verzinsungund Tilgung des dem Kuratorium der Ar-
beiterkolonicLühlerheimund dem RheinischenVerein für
katholischeArbciterkolonienvon der Laudesbcmk der Rheiu-
provinz gewährtenDarlehns von 200 000 Mk .....

Zur Verzinsungund Tilguug des der cvaugelischenArbcitcr-
kolonieLühlerheimvon der Landcsbankder Nheiuprovinz
gewährtenweiterenDarlehns von 8000 Mk ......

Zuschuß an das Kuratorium fiir Lühlerheim und an den
RheinischenVerein für katholischeArbciterkolonien . . .

Summe Titel IV.

Nebenfondsdes RheinischenLandarmenverbandesfür Irren¬
zwecke zuguusteuBelgischer Gemeinden des Regierungs¬
bezirksCöln ...............

Summe für sich.

Betrag
für das

Ilechnungs-
jähr
1911.

129 565

5 000
134 565

1806 006

600

10 000

400

20 000
30 400

128

45

55

Betrag
für das

UtchNUNgs'

191«.

Mithiu jetzt

129 565

5 000
134 565

1765006

600

10 000

400

20000
"30400

weniger

45 ^,000 ~.

Bemerkungen.

55

Vcrgl. die Bemerkung zu Titel II l, der Einnahme.
Der nicht zur Verwendnng kommende

Rechnungsjahr übertragen.
Betrag wird auf das folgende

Nach Inkrafttreten des neuen Reglements für die Verteilung der Dotatiousreute
können die Beihilfennträgc znm weitaus grüßten Teil aus der Dotationsreute
befriedigt werden, so daß hier der Betrag von 5000 Mk. für leistungsunfähige
Gemeinden ausreichen wird.

Die Ausgaben bei diefem Titel haben betragen:
im Rechnungsjahre 190? rund . . 1 5,83 000 Mk.

1908 „ . . 1715 000 „
1909 „ . , 1697 000 „

Mit einem weiteren Steigen der Kosten der offenen Armenpflege im
Jahre 19>1 wird nicht gerechnet, da angenommen werde» muß, daß die Arbeits¬
losigkeit in den Jahren 1908 und 1909 ihren Höhepunkt erreicht hat. Dagegen
ist anzunehmen, daß die Kosten der Anstaltspstege wie bisher weiter steigen
werden und zwar um 25 000 Mk, jahrlich oder gegen das Jahr 1909 mehr
25 000 -s- 25 000 -----> 50 000 Mk.

Durch den zum 1, April 1911 zu erwartenden neuen Tarif der unter
preußischenArmenuerbänden zu erstattenden Armenpflegekostensollen die Unter¬
schiedein den Sen'is-Klassen fortfallen und der Tarifsatz für die Pflegekosten von
60 und 80 Pfg, allgemein auf 90 Pfg. täglich erhöht werdeu, wodurch »ach einer
Schätzung für den Rheinischen Landarmonverband eine Mehrausgabe von rund
50 000 Ml, entsteht.

Durchschnittsausgllbein den Rechnungsjahren 1908 nnd 1909 1706000 Ml.,
dazu Mehrausgaben für !911 50 000 ^ 50 000 Mk. ----- 100 000 Ml. -----
1806 000 Mk. oder zur Abruudung 1 806 008,45 Mk.

Laut Beschluß des 33. RheinischenPrcwinzillllandtages vom 17. Dezember 1888 soll
das Darlehn aus Mitteln des Rheinische»Landarmenverbandes mit 4°/<>verzinst
nnd mit 1°/„ jährlich getilgt werden.

Das Darlehn wird am l, April 1911 126 764,21 Wk, betragen.

Laut Beschluß des Provinzialausschusses vom 3. Dezember 19U1 soll das Darlehn mit
4°/« verzinst und mit 1"/^ jährlich getilgt weiden.

Das Darlehn wird am 1. April 1911 7153,37 Mt. betragen.

Die Ausgabe entsprichtder Einnahme bei Titel III.
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Titel.
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Ausgabe.

Wiederholung.
UnterstützungleistungsschwacherGemeinden zu Zweckendes

Almenwesens ...............
II. l Zahlungen für landarme Personen.........

III. ! Ausgabe auf Grund des Gesetzes, betreffend die Unfall-
fürsorgefür Gefangene ............

IV. l Unterstützungder Arbeiterkolouien .........
V. l Nebenfonds ................

Summe der Ausgabe

Abschluß.
Die Einnahme beträgt .............
Die Ausgabe beträgt .............

Ausgleich.

Betrag
für das

Pechnung»-
jähr
1811.

Betrag
für das

PechnuM«'M
1910.

Mithin jetzt

134 565
1806 006

600
30 400

128
1 971700

1 971 700
1 971 700

Ü)!

i,s,

134 565
176500645

600
30 400

12855

1930 700

1 930 ?00
1930 700

mehr

41000

^ 41000

41000
41000

weniger
Oemerlmngen.
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